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RS OGH 1958/1/21 6Os220/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1958

Norm

UWG §8

Rechtssatz

Klageberechtigt bei Anschwärzung einer Ware ist jeder Unternehmer, der mit dieser Ware in Zusammenhang gebracht

und dadurch in seinem Betriebe geschädigt werden kann, insbesondere auch der Händler, der als Generalvertreter

oder Alleinvertreter in einem Lande die Ware vertreibt.
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